
STADTVERWALTUNG MÜHLACKER 
- A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g - 

Samstag, den 17.02.2024, Nr. 08 ÖBK 
 

1.) Öffentliche Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft 
Mühlacker-Ötisheim 
 
Am kommenden Dienstag, 20.02.2024 findet um 18.00 Uhr im Großen Ratssaal des Rathauses  
eine öffentliche Sitzung des Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Mühlacker-Ötisheim  
statt. Zuhörer sind eingeladen.  
Der Zugang zum Großen Ratssaal erfolgt über den Nebeneingang des Rathauses gegenüber der 
Stadtbibliothek. 
 
Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil: 
 

1. Flächennutzungsplan (FNP) 2025 Verwaltungsgemeinschaft Mühlacker-
Ötisheim 6. Änderung "Photovoltaikanlage Gewann Seite" in Mühlacker 
Großglattbach  
- Beschluss über die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen 
Stellungnahmen 
- Beschluss des Entwurfs zur Offenlage gemäß § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 2 
Baugesetzbuch. 
 

 

2. Flächennutzungsplan (FNP) 2025 Verwaltungsgemeinschaft Mühlacker-
Ötisheim   
 8. Änderung "Wohnbaufläche Pferchäcker" in Mühlacker - Lienzingen 
- Aufstellung und frühzeitige Beteiligung 
 

 

3. Flächennutzungsplan (FNP) 2025 Verwaltungsgemeinschaft Mühlacker-
Ötisheim   
 9. Änderung "Wohnbaufläche Bauerngewand" in Mühlacker - Mühlhausen 
- Aufstellung und frühzeitige Beteiligung 
 

 

4. Flächennutzungsplan 2025 Mühlacker - Ötisheim 7. Änderung "Änderung der 
Wohnbauflächendarstellung im Bereich Senderhang" 
- Aufstellungsbeschluss 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In Einzelfällen kann sich die Tagesordnung am Sitzungstag noch verändern. Informieren Sie  
sich bitte auf unserer Homepage 
http://www.muehlacker.de/stadt/rathaus-politik/rathaus/amtliche-bekanntmachungen.php 
oder in den Amtlichen Bekanntmachungen der Samstagsausgabe des Mühlacker Tagblattes. 
 
 
 

2.) Öffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses 
 
Am kommenden Dienstag, 20.02.2024 findet um 18.30 Uhr im Großen Ratssaal des Rathauses eine 
öffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses statt. Zuhörer sind eingeladen.  
Der Zugang zum Großen Ratssaal erfolgt über den Nebeneingang des Rathauses gegenüber der 
Stadtbibliothek. 
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Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil: 
 

1. Erstellung eines neuen Feuerwehrbedarfsplans für die Stadt Mühlacker 
 

 

2. Unterstützung der Wiedervermietung leerstehender Wohnungen - 
Ermittlung des Verwaltungsaufwands 
Antrag A-23-58-23 
 

 

3. Annahme von Spenden 
 

 

4. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In Einzelfällen kann sich die Tagesordnung am Sitzungstag noch verändern. Informieren Sie  
sich bitte auf unserer Homepage 
http://www.muehlacker.de/stadt/rathaus-politik/rathaus/amtliche-bekanntmachungen.php 
oder in den Amtlichen Bekanntmachungen der Samstagsausgabe des Mühlacker Tagblattes. 
 
 
 

3.) Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Mühlacker 
 
Am Samstag, 2. März 2024 um 18.00 Uhr  
findet im Uhlandbau, Uhlandstraße 7, 75417 Mühlacker 
die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Mühlacker statt.  
 

1. Begrüßung 
2. Totenehrung        
3. Grußwort Oberbürgermeister    
4. Grußwort Kreisbrandmeister     
5. Grußwort Feuerwehrverband Enzkreis     
6. Bericht des FW-Kommandanten      
6.1 Bericht der Jugendfeuerwehr 
6.2 Bericht der Ehrenabteilung    
7. Verpflichtungen – Beförderungen     
8. Ehrungen 
9. Sonstiges 

 
Anträge können bis zum 24. Februar 2024 schriftlich beim Kommandanten gestellt werden.  
 

 
 
Donath 
Kommandant 
 
 
 

4.) Stadtteilrathaus Lienzingen 
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Das Stadtteilrathaus Lienzingen ist am Dienstag, 20.02.2024 wegen einer 
Fortbildungsveranstaltung geschlossen. 
Alle in Lienzingen beantragten Ausweisdokumente liegen vom 14.02. bis 26.02.2024 im 
Einwohnermeldeamt in Mühlacker, Kelterplatz 7, für Sie zur Abholung bereit. Bitte vereinbaren 
Sie hierzu einen Termin und beachten Sie, dass Ihnen der PIN-Brief vor Abholung des 
Personalausweises zugegangen sein muss.  
QR-Code für die Terminbuchung oder aber über unsere Homepage der Stadtverwaltung 
Mühlacker: 

 
Für evtl. Rückfragen steht Ihnen das Einwohnermeldeamt Mühlacker gerne zur Verfügung. Bitte 
senden Sie hierfür Ihre Anfrage an einwohnermeldeamt@stadt-muehlacker.de   
Der nächste Öffnungstag des Stadtteilrathauses Lienzingen ist  
Dienstag, 27.02.2024 von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.  
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 
 
 

5.) Baumrückschnitte an der Haltestelle Rößlesweg 
 
Die Deutsche Bahn AG wird in den Nächten vom 21.02.2024 auf 22.02.2024 und gegebenenfalls 
22.02.2024 auf 23.02.2024 unaufschiebbare Arbeiten (Baumrückschnitte) an der Haltestelle 
Rößlesweg durchführen. Hierzu muss die Speiseleitung zur Oberleitung abgeschaltet werden, 
weshalb die Arbeiten nur nachts durchgeführt werden können. Mögliche Vorarbeiten, welche ohne 
eine Abschaltung der Leitung erledigt werden können, werden tagsüber durchgeführt, um die 
Lärmbelastung nachts so gering wie möglich zu halten.  
 
Die Baumrückschnitte sind zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich und liegen 
somit im öffentlichen Interesse. Aufgrund dieser Arbeiten ist in dem oben genannten Zeitraum mit 
erhöhtem Lärm zu rechnen.  
 
 
 

6.) Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans der Innenentwicklung gem. § 13a 
BauGB mit örtlichen Bauvorschriften „Südlich der Hartfeldschule“ 

Gemarkung Enzberg 
 
Der Gemeinderat der Stadt Mühlacker hat am 23.01.2024 in öffentlicher Sitzung den Entwurf des 
Bebauungsplans „Südlich der Hartfeldschule“ sowie den Entwurf der zusammen mit ihm 
aufgestellten örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung (LBO) gebilligt und 
beschlossen, diese nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen. 
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Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst Teilflächen der Flurstücke 3311/2, 3050, 3163 
und 3164 mit einer Fläche von ca. 0,70 ha. 
Er ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt: 
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Maßgebend ist der Bebauungsplanentwurf vom 14.12.2023 
Stadt Mühlacker 
Planungs- und Baurechtsamt 
 
Verfahren 
Das Bebauungsplanverfahren wurde im beschleunigen Verfahren nach § 13b Baugesetzbuch 
(BauGB) begonnen. Mit der Sitzungsvorlage 293/2023 hat der Ausschuss für Umwelt und 
Technik in seiner Sitzung am 05.12.2023 beschlossen das Verfahren auf das beschleunigte 
Verfahren nach § 13a BauGB umzustellen. Das Areal ist als Innenentwicklungsfläche zu 
bewerten, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB überplant werden kann. Es handelt 
sich um einen überplanten und vorgenutzten Standort mit einer künftig überbauten Grundfläche 
deutlich unter 20.000 m². Die ablesbare Grenze zum Außenbereich bildet der Weg „Kleines 
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Steigle“, der eine Zäsur zwischen Wohnen, Schule, Sportgelände und zugehörigen Freibereichen 
einerseits und dem nicht von Siedlungsnutzungen vorgeprägten Außenbereich andererseits 
darstellt. 
Im beschleunigten Verfahren kann auf die Umweltprüfung, den Umweltbericht, die Angabe 
umweltbezogener Informationen und die diesbezügliche zusammenfassende Erklärung verzichtet 
werden (§ 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 3 S. 1 BauGB). Der Flächennutzungsplan 
2025 der Verwaltungsgemeinschaft Mühlacker-Ötisheim der das Plangebiet noch als Fläche für 
den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ darstellt, wird im Wege der Berichtigung 
gemäß § 13 a Absatz 2 Nummer 2 BauGB angepasst. 
 

 
 
Ziele und Zwecke der Planung (gekürzt): 
Das rund 0,7 ha umfassende Plangebiet befindet sich südlich der Hartfeldschule. Die 
Plangebietsfläche war einst als Schulerweiterungsfläche vorgesehen. Eine bauliche Erweiterung 
nach Süden ist jedoch nicht mehr vorgesehen. Deshalb sollen die mindergenutzten Flächen im 
Süden der Schule einer Wohnnutzung zugeführt werden, um die weiterhin vorhandene Nachfrage 
nach Wohnbauflächen zu stillen und insbesondere jungen Familien die Möglichkeit zu geben, ihre 
Wohnansprüche vor Ort zu verwirklichen. 
 
Die Zufahrt soll von Norden über den bestehenden Carl-Orff-Weg erfolgen, der in eine nach 
Westen abknickende Stichstraße (mit Wendeanlage) mündet. Der Bebauungsplan-Entwurf sieht 
vor ein reines Wohngebiet, mit max. 2 Wohneinheiten pro Gebäude, 1,5 Stellplätzen pro 
Wohneinheit und max. 2 Vollgeschossen festzusetzen. 
Die verkehrliche Erschließung ermöglicht eine beidseitige Bebauung auf der Berg- und Talseite 
der zukünftigen Straße mit rund dreizehn Baugrundstücken. Die Grundstücksgrößen der für eine 
Einzelhausbebauung vorgesehenen Grundstücke belaufen sich im Mittel auf rund. 400 m². Als 
Dachformen sind ausschließlich begrünte Flachdächer zulässig. 
Am nördlichen Gebietsrand ist ein Fußweg vorgesehen, womit eine Fußwegeverbindung von der 
Lortzingstraße im Osten, bis zum Kleinen Steigle im Westen geschaffen wird. 
Die Bäume zwischen dem bestehenden Carl-Orff-Weg und dem Schulhof müssen entfernt werden, 
damit der Carl-Orff-Weg zur Gebietserschließungsstraße verbreitert werden kann. Für die 
entfallenden Bäume werden Ersatzpflanzungen im Bereich des Schulgeländes vorgenommen. 
 
Öffentlichkeitsbeteiligung 
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Der Entwurf des Bebauungsplans wird mit Planzeichnung und Textteil (Fassung vom 14.12.2023), 
dem Entwurf der Begründung (Fassung vom 14.12.2023 sowie dem Entwurf der örtlichen 
Bauvorschriften (Fassung vom 14.12.2023) in der Zeit vom  
 

19.02.2024  bis  22.03.2024  (je einschließlich) 
 
im Foyer des Planungs- und Baurechtsamts der Stadt Mühlacker, Rathaus, 2. Obergeschoss, 
Kelterplatz 7, 75417 Mühlacker während folgender 
 
Öffnungszeiten 
 
Montag bis Freitag  8.00 bis 12.00 Uhr   
Donnerstag 8.00 bis 18.00 Uhr  öffentlich ausgelegt.  
 
Darüber hinaus ist eine Einsichtnahme am Nachmittag montags, dienstags und mittwochs nach 
vorheriger Terminvereinbarung mit dem Planungs- und Baurechtsamt (07041/876-252) möglich. 
 
Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind neben dem Bauungsplan-Entwurf auch die bereits 
vorliegenden Gutachten, eine Tabelle in der die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung 
abgewogen werden (Schriftstück Abwägungsempfehlung) sowie die Bebauungsplan-Begründung 
die auch ein Kapitel zu den Umweltbelangen (insb. Betrachtung der Schutzgüter) enthält. 
Umweltbezogene Informationen sind insbesondere in den Gutachten, den bereits vorliegenden 
Stellungnahmen sowie in der Bebauungsplan-Begründung zu finden.  
 

Schutzgüter Eingriff Minderungs- / Ausgleichsmaßnahme 
Fauna 
 

Beseitigung von 
Habitaten (Brutvögel, 
Fledermäuse, Tagfalter) 

Pflanzgebote schaffen „Ersatz-Habitate“. 
Beschränkung der Rodungszeiträume. 
Durchführung von CEF-Maßnahmen 
(Nistkästen und Anlage neuer Gehölzbestände). 

Flora Beseitigung von 
Vegetation 

Begrenzung der überbaubaren 
Grundstücksfläche durch GRZ. Pflanzgebote 
und Dachbegrünung zur Erhöhung des 
Grünflächenanteils.  

Boden Bodenversiegelung, 
Bodenverdichtung 

Begrenzung der überbaubaren 
Grundstücksfläche durch GRZ. Hinwirken auf 
einen Massenausgleich im Rahmen der 
Erschließungsplanung. 

Wasser Minderung der 
Grundwasserneubildung, 
Puffer- und 
Filterwirkung 

Begrenzung der überbaubaren 
Grundstücksfläche durch GRZ, Verwendung 
wasserdurchlässiger Beläge für Einfahrten und 
Stellplätze. Dachbegrünung zur Erhöhung des 
Rückhaltevolumens und zur Erhöhung der 
Verdunstung. 

Luft/ Klima Veränderung 
lokalklimatischer 
Verhältnisse. Verlust 
von Kaltluftproduktion. 

Pflanzgebote (z.B. Dachbegrünung) zur 
Förderung der Luftreinhaltung und Förderung 
der Verdunstung, Verwendung 
wasserdurchlässiger Beläge für Einfahrten und 
Stellplätze. 

Landschaft Veränderung von 
Sichtbeziehungen. 

Begrenzung der Baukubaturen durch Maß der 
baulichen Nutzung insbesondere die Höhe 
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Veränderung des 
Reliefs. 

baulicher Anlagen. Anlage eines Fußweges mit 
Anbindung an das Schulareal. 

 
Gutachten: 
 Spezielle artenschutzrechtliche Untersuchungen zum Bebauungsplan „Hartfeld-Areal“ in 

Mühlacker – Stand: 05.12.2016 inkl. Anlage Biotoptypenplan (Stand: 30.11.2016) 
 Aktualisierung der speziellen artenschutzrechtlichen Untersuchungen im Vorhaben 

„Hartfeldschule“ in Mühlacker – Stand: 17.08.2022 
 Pflanzplan – Ausgleichsmaßnahme Heckenpflanzung – Stand: 12.09.2022 
 Luftbildauswertung auf Kampfmittelbelastung Carl-Orff-Weg   

Baugebiet „Südlich der Hartfeldschule“ Mühlacker-Enzberg – Stand: 25.03.2022 
 Baugrunduntersuchung und geotechnischer Bericht – Stand: 11.08.2021 
 Fachanwaltliche Stellungnahme Rechtsanwalt Dr. Melchinger vom 25.10.2023 zur 

Anwendbarkeit des § 13a BauGB 
 
Die Öffentlichkeit kann den Entwurf des Bebauungsplans und den Entwurf der örtlichen 
Bauvorschriften einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Während der Auslegungsfrist können von der Öffentlichkeit (hierzu zählen auch Kinder und 
Jugendliche) Stellungnahmen – schriftlich oder mündlich zur Niederschrift – beim Planungs- und 
Baurechtsamt der Stadt Mühlacker, Rathaus 2. OG, Zimmer 233, 238, 239 und 240, Kelterplatz 7, 
75417 Mühlacker abgegeben werden. 
 
Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift 
des Verfassers zweckmäßig. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass zur Bearbeitung der Stellungnahmen von Bürgerinnen und 
Bürgern personenbezogene Daten wie Vor- und Familienname sowie die Anschrift dauerhaft 
gespeichert werden. Der Öffentlichkeit werden die vorgebrachten Stellungnahmen nur 
anonymisiert vorgelegt. 
 
Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können. Die Präklusionsmöglichkeit besteht nach § 4 a Abs. 5 Satz 1 BauGB allerdings nur, wenn 
die Gemeinde den Inhalt der verspäteten Stellungnahme nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und dieser außerdem für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist. 
 
Eine Einsichtnahme in die Planunterlagen ist während des Auslegungszeitraums auch im Internet 
auf der städtischen Homepage unter nachfolgender Adresse möglich:  
https://www.muehlacker.de/stadt/bauen-wirtschaft-verkehr/bauen/laufende-planungsverfahren.php 
  
Zusätzlich liegt der Entwurf des Bebauungsplans „Südlich der Hartfeldschule“ im Stadtteilrathaus 
Enzberg, Rathausplatz 12 während dessen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus. Bitte beachten 
Sie, dass Auskünfte zur Planung nur im Planungs- und Baurechtsamt im Rathaus Mühlacker, 
Kelterplatz 7 erteilt werden können. 
 
Mühlacker, den 13.02.2024 
gez.  D a u n e r    (Bürgermeister) 
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7.) Einladung zu den Informationsnachmittagen für die Schülerinnen und Schüler Klasse 4 und 
deren Eltern 
 
In den nächsten Wochen steht die Wahl der weiterführenden Schule an.  
Eine Entscheidung wird vielleicht einfacher, wenn man die Schule, die Lehrerinnen und Lehrer, 
die Räume, das „Klima" kennen lernen kann.  
Wir möchten Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Sie, liebe Eltern, deshalb herzlich 
einladen zu den Informationsnachmittagen an den weiterführenden Schulen: 
Mörike-Realschule:     21.02.24, 15.00 – 17.00 Uhr 
GMS Schillerschule:   23.02.24, 14.00 – 16.00 Uhr 
Theodor-Heuss-Gymnasium:  23.02.24, 17.00 Uhr 
 
 
 

8.) Schulanmeldungen Schuljahr 2024/2025 
 
Anmeldung der Schulanfänger 
Es finden wieder die Schulanmeldungen für die Schulanfänger an den Grundschulen der Großen 
Kreisstadt Mühlacker. 
Kinder, die das sechste Lebensjahr bis zum 31. Juli vollendet haben, also ihren sechsten Geburtstag 
gefeiert haben, sind schulpflichtig und zum Besuch einer Grundschule verpflichtet. 
Ein Kind kann für die Schule angemeldet werden, wenn es bis zum 30. Juni des folgenden 
Kalenderjahres sechs Jahre alt wird. Es wird dann wie andere schulpflichtige Kinder behandelt. 
 
Hinweis: In der Regel versendet die jeweilige Grundschule Einladungen mit den 
Einschulungsterminen an die Eltern. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen sich die Eltern persönlich 
an die Grundschule ihres Wohnsitzes wenden. 
Eine vorzeitige Einschulung von Kindern, die noch nicht schulpflichtig sind, ist möglich, wenn 
aufgrund ihres geistigen und körperlichen Entwicklungsstandes zu erwarten ist, dass sie mit Erfolg 
am Unterricht teilnehmen werden. Die vorzeitige Einschulung wird bei der Schulleitung der 
aufnehmenden Grundschule beantragt, die auch die Entscheidung trifft. 
Die Zurückstellung bietet Eltern und Schule die Möglichkeit, individuell auf die Entwicklung des 
Kindes einzugehen. Über die Zurückstellung entscheidet die Schule unter Einbeziehung eines 
Gutachtens des Gesundheitsamtes. 
In welche Grundschule das Kind gehen soll, kann nicht frei ausgewählt werden. In der Regel wird 
das Kind jene Grundschule besuchen, in deren Bezirk die Eltern ihren Wohnsitz oder ständigen 
Aufenthalt haben. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann das Kind auf Antrag den 
Schulbezirk wechseln und in einer anderen Grundschule eingeschult werden. 
Hinweis: 
Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, die ihr Kind in einer Privatschule einschulen lassen wollen, sind 
verpflichtet, die Anmeldung zunächst an der zuständigen Grundschule vorzunehmen.  
 
Gemeinschaftsschule Schillerschule: 
Siehe unten! 
Ulrich-von-Dürrmenz-Schule: 
Montag, 26.02.2024 und Dienstag, 27.02.2024, nach schriftlicher Vereinbarung 
Wendlerschule Lomersheim: 
Dienstag,12.03.2024, Freitag, 15.03.2024, Dienstag, 19.03.2024, 9.00 Uhr  
Infotag: Montag, 04.03.2024 19 Uhr 
Hartfeldschule Enzberg: 
Dienstag, 05.03.2024, Uhrzeit nach schriftlicher Vereinbarung  
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Grundschule Mühlhausen: 
Mittwoch, 06.03.2024, 9.30 Uhr 
Grundschule Großglattbach: 
Dienstag, 27.02.2024, 14.30 - 17.30 Uhr 
Grundschule Heidenwäldle: 
Montag, 05.02.2024 und Donnerstag, 08.02.2024 nach Terminvereinbarung 
Grundschule Lienzingen: 
Montag, 11.03.2024, Dienstag, 12.03.2024, nach schriftlicher Vereinbarung 
 
 
Schulanmeldung Klasse 5 
Bei der Anmeldung an der weiterführenden Schule benötigen Sie das Blatt 3 
„Grundschulempfehlung“ und Blatt 4 „Formular für die Anmeldung“ der 
Grundschulempfehlung sowie die Geburtsurkunde und den Nachweis über den 
Masernimpfschutz (Impfpass)  
Aus der Anmeldung kann kein Rechtsanspruch auf die Aufnahme in eine bestimmte Schule 
abgeleitet werden. Wenn die vorhandenen Plätze nicht ausreichen, müssen angemeldete Schüler 
unter Umständen einer anderen Schule gleichen Typs zugewiesen werden. 
 
Anmeldetermine an den einzelnen Schulen der Stadt Mühlacker: 
 
Mörike-Realschule:  
Dienstag, 05.03.2024 bis Freitag, 08.03.2024, 8 bis 14 Uhr 
MRS-Infotag: Mittwoch, 21.02.2024, 15 – 17 Uhr 
 
Theodor-Heuss-Gymnasium:  
Mittwoch, 06.03.2024, 14 - 17 Uhr und Donnerstag 07.03.2024, 14 – 17 Uhr  
THG-Infotag: Freitag, 23.02.2024, 17 Uhr 
 
 
Gemeinschaftsschule Schillerschule 
Schulanmeldung und Elterninformationsabende:  
 
Schulanmeldung Klasse 1 
die Anmeldeunterlagen für die Klasse 1 wurden bereits mit der Post an alle Regeleinschulungen 
versendet. Rückgabefrist: 06.02.2024 
Telefonische Terminvereinbarung Anmeldetermin:  07041-876630  
Anmeldetermine: Mittwoch, 28.02.2024 und Donnerstag, 29.02.2024  
Die Abgabe der Anmeldeunterlagen stellt noch keine abschließende Anmeldung dar. 
Eltern, welche noch keine Anmeldeunterlagen erhalten haben und Ihr Kind an der GMS 
Mühlacker-Schillerschule anmelden möchten, wenden sich bitte bis spätestens 09.02.2023, Mo – 
Fr. in der Zeit von 8.00 – 12.00 Uhr unter 07041-876638 an das Sekretariat. 
Am 21.02.2024 findet um 19:00 Uhr ein Elternabend für die zukünftige Klasse 1 in der 
Grundschule, Lindachstr. 2/1, 75417 Mühlacker statt 
 
Klasse 5 - Gemeinschaftsschule 
Anmeldetermine  
Dienstag, 05.03.2024 von 8:00 – 12:00 Uhr 
Mittwoch,  06.03.2024 von 14:00 – 16:00 Uhr 
Donnerstag,  07.03.2024 von 10:00 – 12:00 Uhr 
Freitag,  08.03.2024 von 10:00 – 12:00 Uhr 
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Die Anmeldeunterlagen für die Klasse 5 werden auf Anforderung mit der Post versendet.  
 
Bitte kontaktieren Sie uns unter 07041/876630 oder 07041/876638 per  
E-Mail: sekretariat@gms-muehlacker.de bis spätestens 23.02.2024 
 
Folgende Anmeldeunterlagen müssen vorgelegt werden: 

 Grundschulempfehlung (Blatt 3) – ausgestellt von der Grundschule 
 Anmeldeblatt (Blatt 4) – ausgestellt von der Grundschule 
 Geburtsurkunde oder Stammbuch 
 Personalausweise der Erziehungsberechtigten 
 Falls eine Schülerfahrkarte benötigt wird, ein Passbild 
 Für die Anmeldung zum Mittagessen, eine gültige Bankverbindung 
 Impfausweis als Nachweis der Masernimmunität 

 
Die o.g. Schulen laden die zukünftigen Fünftklässler herzlich zu den Infotagen ein. 
 
 
 

9.) Jagdverpachtung ab 01.04.2024 
 
Die Jagdgenossenschaft Mühlacker im Enzkreis verpachtet im Wege der freihändigen Vergabe auf 
die Dauer von 10 Jahren alle 8 Jagdbögen. 
 
Weitere Informationen erteilt die Stadtverwaltung Mühlacker, Frau Rossack, unter 07041/876-201 
oder per E-Mail an srossack@stadt-muehlacker.de und im Internet auf der Homepage 
www.muehlacker.de unter der Rubrik „Jagdwesen“. 
 
Interessenten erhalten auf Anfrage von der Stadtverwaltung Mühlacker einen einheitlichen 
Bewerberbogen, diesen können Sie auch auf der Homepage unter der Rubrik „Jagdwesen“ 
downloaden. Den ausgefüllten Bewerberbogen mit allen Nachweisen senden Sie dann bis zum 
10.03.2024 an die Stadtverwaltung Mühlacker, Gebäudeverwaltung, Kelterplatz 7, 75417 
Mühlacker oder per E-Mail an srossack@stadt-muehlacker.de. 
 
 
 

10.) Pflicht der Anlieger zum Reinigen, Räumen und Streuen von Gehwegen 
 
Bei Glatteis und Schneefall muss jeder Anlieger seinen Gehweg bis 07.00 Uhr an Werktagen und 
bis 08.30 Uhr an Sonn- und Feiertagen von Schnee und Eis befreit haben. Wenn nach diesem 
Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- bzw. Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch 
wiederholt, zu räumen und zu streuen. Diese Pflicht endet erst abends ab 21.00 Uhr und sollte sehr 
ernst genommen werden, da bei Unfällen oftmals Schadensersatzforderungen an den Verpflichteten 
gerichtet werden.  
 
Auch Anlieger von Treppen- und Fußwegverbindungen sowie an Bushaltestellen müssen dieser 
Pflicht nachkommen. Dabei ist ein direkter Zugang vom Grundstück zu den Wegen bzw. Treppen 
für die Begründung der Anliegereigenschaft nicht erforderlich, d. h. auch Wege hinter dem Haus 
sind von den Anliegern zu räumen und zu streuen. Verpflichtet sind Grundstückseigentümer 
beziehungsweise Besitzer (Mieter / Pächter) nicht nur von bebauten Grundstücken, sondern auch 
von unbebauten innerhalb geschlossener Ortslagen. Mehrere Verpflichtete haben die 
gesamtschuldnerische Verantwortung und müssen sich gegebenenfalls räumlich und zeitlich 
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abstimmen. Dies gilt insbesondere auch für Anlieger von öffentlichen Fußweg- und 
Treppenverbindungen. Die Wege müssen auf einer Breite von in der Regel mindestens 1,50 Meter 
von Eis und Schnee befreit werden. Wenn auf beiden Seiten keine Gehwege vorhanden sind, ist ein 
1,50 Meter breiter Streifen am Rande der Fahrbahn oder der Fußgängerzone frei zu räumen. Der 
Schnee ist entlang dem verbleibenden Gehweganteil aufzuhäufen und darf nicht auf die Straße 
verbracht werden. Bei Eckgrundstücken kann sich diese Verpflichtung entsprechend auf zwei oder 
drei Grundstückseiten erstrecken.  
 
Zum Bestreuen sollte grundsätzlich abstumpfendes Material wie Sand oder Split verwendet werden. 
Ausnahmsweise kann bei Eisbildung auch Salz verwendet werden, jedoch nur so viel, wie unbedingt 
nötig. Als Obergrenze gelten 20 Gramm pro Quadratmeter, das ist etwa ein Esslöffel voll. Wer aus 
körperlichen oder anderen Gründen seiner Räum- und Streupflicht nicht nachkommen kann, muss 
jemanden damit beauftragen, seien es Nachbarn, Dritte oder private Unternehmen. 
Regressforderungen von Geschädigten sind nämlich keine Seltenheit.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass kontrolliert wird, ob die Anlieger ihrer Räum- und Streupflicht 
nachkommen. Bei Nichterfüllung können Geldbußen zwischen 5 und 500 € verhängt werden.  
 
 
 

11.) Stadtbibliothek 
 
Die Welt im Nebel - Romanautorin Ana Pawlik besucht die Stadtbibliothek Mühlacker  
Für Die Welt im Nebel wurde Ana Pawlik mit dem Buchpreis Bronzener Homer 2023 
ausgezeichnet. Für den ersten Band ihrer Reihe – In den Klauen der Macht – war sie für den 
Homer Buchpreis nominiert. 
In ihrer Romanreihe Die Österreichsaga entführt Ana Pawlik die Leser und Leserinnen in das 
mittelalterliche Österreich, in jene Zeit, als der erste Habsburger gerade auf den deutschen Thron 
gewählt wird. Ganz nebenbei gibt es im aktuellen Band der Trilogie auch einen Abstecher auf die 
Burg Löffelstelz und die Gegend zwischen Pforzheim und dem Kloster Maulbronn. 
Ana Pawlik ist in Ötisheim aufgewachsen und hat in Mühlacker die Schule besucht. Heute lebt die 
Autorin historischer Romane in Österreich. Für die Vorstellung des zweiten Bands ihrer 
Österreich-Saga besucht sie die Stadtbibliothek Mühlacker.  
In Kooperation mit der vhs und Buch-Elser lädt die Stadtbibliothek Mühlacker zu einem 
kurzweiligen Abend in gemütlicher Atmosphäre ein. Karten im Vorverkauf gibt es zu 15 Euro bei 
Buch-Elser, der vhs Geschäftsstelle und der Stadtbibliothek Mühlacker. 
Donnerstag, 11.4.2024 um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Mühlacker. Tel. 07041/876-328 
bibliothek@stadt-muehlacker.de 
 
Vorlesestunden in der Stadtbibliothek Mühlacker  
Kinder von vier bis neun erleben donnerstags während der Vorlesestunde spannende und 
aufregende Abenteuer sympathischer Bilderbuchhelden. An jedem zweiten Donnerstag von 16.15 
Uhr bis 17.00 Uhr ist für alle Kinder der Zuhörgenuss kostenlos und ohne Anmeldung möglich. In 
geselliger Runde präsentiert Natascha Zielke in der Stadtbibliothek Mühlacker immer neue 
Geschichten. Die Vorlesestunden der Stadtbibliothek Mühlacker und den Kinderbibliotheken 
haben seit vielen Jahren Bestand und sind eine Veranstaltung der Volkshochschule Mühlacker.  
Nächste Vorlesestunde für Kinder in der Stadtbibliothek Mühlacker ist am Donnerstag, den 22. 
Februar 2024.  
 
Kinderbibliothek Lomersheim 
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Die Kinderbibliothek im Lomersheimer Rathaus ist jeden Dienstag – außer in den Schulferien – 
von 15 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Auf die Kinder bis zur vierten Klasse warten aktuelle 
Neuerscheinungen im Kinderbuchbereich, Spiele, Filme auf DVD, Hörbücher auf CD und seit 
Kurzem auch unzählige Tonies darauf, ausgeliehen zu werden. 
 
 
 

12.) Heimatmuseum Mühlacker 
 
Die 1596 erbaute ehemalige Kelter und Zehntscheuer beherbergt heute umfangreiche Bestände aus 
dem Bereich der Volkskunde. Von römischen Steinbildwerken über Weinbau, Landwirtschaft bis 
zum Handwerk von einst. 
 
Das Heimatmuseum ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.  
Eine Führung durch das Heimatmuseum wird nach Bedarf angeboten. 
 
Führungen für Gruppen sind jederzeit möglich. Bitte telefonische Vereinbarung unter 
Telefon- Nummer 07041/876-325 (vormittags). 
 
Alle Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen; der Eintritt ist frei. 
 
 
 

13.) Wochenmarkt  
 
Der Wochenmarkt findet samstags „Auf dem Wertle“ von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr statt. 
 
 
 

14.) Taxi-Dienste 
 
Standplatz am Bahnhof Mühlacker 
 
Michael Bacher 
Mühlacker, Bahnhofstr. 94, Tel. 3507 
Bianca Kreuzhuber 
Mühlacker, Im Käppele 1, Tel. 93 09 90 
Kurt Leutgeb 
Ötisheim, Schönenberger Str. 73, Tel. ISDN 96 33-0 
Aristidis Mirioris 
Mühlacker, Hermann-Hesse-Str. 32/1, Tel. 3750 
 
Taxi2400 GmbH 
Lienzinger Str. 78, 75417 Mühlacker Tel.07041/2400 
 
 
 

15.) ABFALLBESEITIGUNG/MÜLLABFUHRPLAN 
 
Abfuhr der 120-l und 240-l Behälter (MGB) 
(HAUS- UND GEWERBEMÜLL) 



 Seite 14 
 
 

 

 
1. Mühlacker (ohne Dürrmenz) 
Dienstag 20.Februar Glas blauer Behälter 
Mittwoch 28.Februar Bio-/Restmüll brauner/grauer Behälter 
Dienstag 05.März Papier grüner Behälter 
Mittwoch 06.März Leicht-Verp. gelber Behälter 

 
2. Dürrmenz 
Mittwoch 28.Februar Bio-/Restmüll brauner/grauer Behälter 
Freitag 01.März Papier grüner Behälter 
Montag 04.März Leicht-Verp. gelber Behälter 
Montag 11.März Glas blauer Behälter 
    
3. Enzberg    
Freitag 16.Februar Glas blauer Behälter 
Mittwoch 28.Februar Bio-/Restmüll brauner/grauer Behälter 
Freitag 08.März Papier grüner Behälter 
Montag 11.März Leicht-Verp. gelber Behälter 

 
4. Großglattbach    
Dienstag 20.Februar Papier grüner Behälter 
Mittwoch 21.Februar Leicht-Verp. gelber Behälter 
Donnerstag 29.Februar Bio-/Restmüll brauner/grauer Behälter 
Donnerstag 07.März Glas blauer Behälter 

 
5. Lienzingen 
Montag 26.Februar Papier grüner Behälter 
Dienstag 27.Februar Leicht-Verp. gelber Behälter 
Mittwoch 28.Februar Bio-/Restmüll brauner/grauer Behälter 
Dienstag 05.März Glas blauer Behälter 

 
6. Lomersheim 
Dienstag 20.Februar Papier  grüner Behälter 
Mittwoch 21.Februar Leicht-Verp. gelber Behälter 
Mittwoch 28.Februar Bio-/Restmüll brauner/grauer Behälter 
Donnerstag 07.März Glas blauer Behälter 

  
7. Mühlhausen 
Dienstag 20.Februar Papier grüner Behälter 
Mittwoch 21.Februar Leicht-Verp. gelber Behälter 
Donnerstag 29.Februar Bio-/Restmüll brauner/grauer Behälter 
Donnerstag 07.März Glas blauer Behälter 

        
Die Müllbehälter sind am jeweiligen Abfuhrtag bis 6.00 Uhr bereitzustellen. 
 
ABFUHR DER 1,1 CBM-MÜLLGROSSBEHÄLTER 
 
HAUS- UND GEWERBEMÜLL 
 
Kernstadt: jeden Mittwoch 
Dürrmenz: jeden Mittwoch 
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Stadtteil Enzberg: jeden Dienstag 
Stadtteil Großglattbach: jeden Mittwoch 
Stadtteil Lienzingen: jeden Mittwoch 
Stadtteil Lomersheim: jeden Mittwoch 
Stadtteil Mühlhausen: jeden Mittwoch 

 
 geleert wird jeweils im gewünschten Rhythmus- 

 
An- und Abmeldungen von Müllbehältern schriftlich an: 
Landratsamt Enzkreis 
Amt für Abfallwirtschaft 
Postfach 10 10 80 
75110 Pforzheim 
Telefon Nr. (07231) 308-9302. 
 
Abfallberatung für Haushalte und Betriebe: 
Dr. Dieter Eickhoff + Reinhard Schmelzer 
 
Leistungen der Abfallberatung des Enzkreises: 
Reparatur- und Verleihführer 
Eigenkompostierung, Biotonne   
Abfalltrennung und Abfallvermeidung 
Abfallberatung vor Ort bei Betrieben 
Vorträge bei Vereinen, Verbänden und Initiativen 
Telefon: 07231/354838 (montags bis 20 Uhr) 
Öffnungszeiten des Recyclinghofes in Mühlacker-Lomersheim: Tel. 07041/84655 
 
Freitag  16.Februar  14.00 – 17.30 Uhr 
Samstag 17.Februar  13.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstag 22.Februar  09.00 – 12.30 Uhr 
Freitag  23.Februar  09.00 – 12.30 Uhr 
Samstag 24.Februar  08.30 – 11.30 Uhr   
 
Monatliche Schadstoffsammlung: 
 
Umfassende und aktuelle Informationen zur Abfallentsorgung im Enzkreis sowie zu den 
Leerungsterminen der Restmüll-, Bioabfall- und grünen Tonnen erhalten Sie auch im Internet 
unter:  www.entsorgung-regional.de 
 


